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Vertragliche Vereinbarung 

 

Wissenschaftliche Weiterbildung Kontaktstudium Angewandte Gerontologie  

 

„Multidisziplinäre Interventionsgerontologie und Gerontopsychiatrie“ 

 

 

 

zwischen Hochschule Mannheim 

  Paul-Wittsack-Straße 10 

  68163 Mannheim 

   

 

und     

 

  

 

 

 
1. Die Hochschule Mannheim verpflichtet sich, die wissenschaftliche Weiterbildung 

Kontaktstudium Angewandte Gerontologie (KONTAGE) „Multidisziplinäre 
Interventionsgerontologie und Gerontopsychiatrie“ durchzuführen.  
 

 
2. Die Inhalte und Termine der wissenschaftlichen Weiterbildung „Multidisziplinäre 

Interventionsgerontologie und Gerontopsychiatrie“ sind in der Broschüre festgelegt. 
Der/Die Teilnehmer*in versichert, diese erhalten zu haben. 
 
Der/Die Teilnehmer*in verpflichtet sich zur Teilnahme an allen Veranstaltungen der 
wissenschaftlichen Weiterbildung. Die regelmäßige Teilnahme an allen Veranstaltungen 
(mindestens 80 %) sowie das erfolgreiche Absolvieren der Studien- und 
Prüfungsleistungen ist Voraussetzung für den Erhalt des Zertifikats „Gerontologin CAS/ 
Gerontologe CAS „Multidisziplinäre Interventionsgerontologie und Gerontopsychiatrie“. 
 

Bei regelmäßiger Teilnahme (mindestens 80 %), jedoch nicht erfolgreich absolvierten 

Studien- und Prüfungsleistungen (Notenschnitt 4 oder besser) wird eine Bescheinigung 

über das Absolvieren der wissenschaftlichen Weiterbildung „Multidisziplinäre 

Interventionsgerontologie und Gerontopsychiatrie“ ausgehändigt. 

 

 
3. Studienort der Weiterbildung „Multidisziplinäre Interventionsgerontologie und 

Gerontopsychiatrie“ ist die Hochschule Mannheim, Paul-Wittsack-Straße 10, 68163 
Mannheim. 
 
Die Lernplattform der Hochschule Mannheim wird für die Durchführung der Weiterbildung 
genutzt und ist als Lernorte obligatorisch für alle Teilnehmer*innen. 
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4. Die Verwaltungsgebühr der Weiterbildung beträgt …. EUR; die Teilnahmegebühr beträgt 

….. EUR. 
 
In diesen Kosten sind die Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung nicht enthalten. 
 
Die Verwaltungsgebühr von …. Euro ist ohne weitere Rechnungsstellung vor Beginn der 
Weiterbildung bis zum ………………….. zahlbar. 
 

Die Teilnahmegebühr ist ohne weitere Rechnungsstellung zahlbar 

(bitte gewünschte Zahlungsart verbindlich ankreuzen) 

 
 als einmaliger Betrag  

(fällig bis zum …….). 
 

 in 5 Raten pro Quartal von je ….. Euro 
(fällig jeweils zum 3. des 1. Monats im Quartal) 
 

 in 15 monatlichen Raten von je …… Euro 
(fällig jeweils zum 3. des Monats) 

 

Die Verwaltungsgebühr und die Raten der Teilnahmegebühr sind an die 

Landesoberkasse Baden-Württemberg unter Angabe des Verwendungszwecks  

„207 199 000 4136/ Nach- und Vorname des Teilnehmers/der Teilnehmerin“ (zwingend 

notwendige Angaben) sowie „KONTAGE …./Hochschule Mannheim“ zu überweisen. 

 

Landesoberkasse Baden-Württemberg  

IBAN DE02 6005 0101 7495 5301 02 

BIC SOLA DE ST 600 

Verwendungszweck: 207 199 000 4136/ Nach- und Vorname des Teilnehmers/der 

Teilnehmerin; KONTAGE …./Hochschule Mannheim 
 
 

5. Die ordentliche Kündigung des Vertrages ist ausgeschlossen. Bei einer Beendigung der 
Teilnahme durch die/den Teilnehmer*in im Verlauf der Weiterbildung bleibt die/der 
Teilnehmer zur Zahlung der noch ausstehenden Kursgebühr verpflichtet.  
 

 
6. Das Recht zur fristlosen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

Die Hochschule Mannheim kann den Vertrag insbesondere dann fristlos kündigen, wenn 
das Verhalten des/der Teilnehmer*in den Weiterbildungserfolg für sich oder für andere 
Teilnehmende gefährdet. Der Vergütungsanspruch bleibt hiervon unberührt. 
 
Erkrankt der/die Teilnehmer*in so schwer, dass er/sie die weiteren 
Weiterbildungsveranstaltungen nicht besuchen kann, erhält er/sie nach Vorlage eines 
anzuerkennenden ärztlichen Attests ein Sonderkündigungsrecht. In diesem Fall kann der 
Vertrag mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden.  

 
Ist der Hochschule Mannheim die Fortsetzung der Weiterbildung wegen substanzieller 
Änderung der Rahmenbedingungen durch Ausfall von Teilnahmegebühren nicht möglich, 
erhält sie ein Sonderkündigungsrecht. In diesem Fall kann der Vertrag mit einer Frist von 
einem Monat zum Monatsende gekündigt werden. Die Teilnehmenden werden über 
Alternativen informiert, um das Weiterbildungsziel erreichen zu können. Schadensersatz 
ist ausgeschlossen. 
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7. Ungeachtet der Vereinbarung bleibt die Hochschule Mannheim berechtigt, 
Veranstaltungen der Weiterbildung, die aufgrund höherer Gewalt, Erkrankung der 
Referent*innen oder sonstigen, nicht durch die Hochschule zu vertretenden Umständen 
nicht durchgeführt werden können, abzusagen. Teilnehmende haben in diesem Fall 
keinen Anspruch auf Durchführung der Veranstaltung oder Schadensersatz. Die 
Hochschule Mannheim bleibt berechtigt, die Veranstaltung an einem anderen Termin 
nachzuholen. 

 

 
8. Die persönlichen Daten der Teilnehmer*innen werden aufgrund der hiermit erteilten 

Erlaubnis gespeichert. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1b 
DSGVO. Teilnehmer*innen sind jederzeit berechtigt, Auskunft über die über sie 
gespeicherten Daten zu verlangen, die Korrektur der gespeicherten Daten zu 
beanspruchen und die Einwilligung zu deren Speicherung zu widerrufen. Die 
persönlichen Daten werden für die Dauer von 10 Jahren gespeichert und danach 
gelöscht, wenn keine Einwilligung zu einer längeren Speicherung vorliegt. Es gelten die 
Datenschutzerklärung der Hochschule Mannheim.  
 
 

9. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.  

 

 
10. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder der Anlage zum Vertrag ungültig oder 

lückenhaft sein, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht 
berührt; die ungültige bzw. fehlende Bestimmung ist so zu ersetzen bzw. auszufüllen, 
dass sie dem in diesem Vertrag zum Ausdruck kommenden Willen der 
Vertragsschließenden nach Möglichkeit entspricht. 

 

Gerichtstand und Erfüllungsort ist Mannheim. 

 

 

Mannheim, der __________________  __________________, der ___________ 

       (Ort)    (Datum) 

 

 

 

___________________________________  ___________________________ 

Prof. Dr. Astrid Hedtke-Becker    Teilnehmer/Teilnehmerin 

Rektorin 

Hochschule Mannheim 

 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Martina Schäufele 

Wissenschaftliche Leiterin KONTAGE 

Hochschule Mannheim 


